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 Veröffentlicht am 30.03.1995

Norm

StGB §109

Rechtssatz

Zur Wohnstätte gehören nach herrschender Au1assung nicht nur Wohnräume, Schlafräume und Wirtschaftsräume,

sondern auch die damit eine geschlossene Einheit bildenden Nebenräume, wie etwa Bad, Toilette etc. Ein einzelner

Raum einer solchen Wohneinheit könnte nur dann als selbständige Wohnstätte gelten, wenn dessen Bewohner darin

einen eigenen Haushalt führte.
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